
SUMMARY

Assemblies are typically held in public streets. Yet, a glance at reality and at the jurisdic-
tion of the German Federal Constitutional Court as well as the lower courts shows that as-
semblies may also take place in public parks, public institutions, municipal graveyards, pri-
vate roads, airports, company parking lots, shopping malls – and probably many more plac-
es other than public areas. This raises the following questions: Where are assemblies allowed 
to be held and what is the scope of the declaration of the Federal Constitutional Court that 
freedom of assembly also includes the freedom to choose the location of the event? Are 
genuinely all areas – especially private properties – eligible to hold an assembly? And, if not: 
What are the requirements and limits for the eligibility of a place as a place of assembly?

These questions show that even ten years after the Constitutional Court’s decision in the 
“Fraport” case there is still reason to further examine the legal issues with regard to the in-
teraction of road law, public property law and civil law on the one hand, and assembly law 
and the constitutional freedom of assembly on the other hand. 

This dissertation deals with this range of topics. The study not only aims to give an an-
swer to specific questions, such as the “legal basis” for the use of certain areas for assem-
blies. The thesis’ research aim goes beyond: it attempts to develop a comprehensive solution 
from the basis of an existing dogmatic conception on fundamental rights, which can con-
sistently explain the rights of use of public and private areas for assembly purposes.

RÉSUMÉ

En règle générale, les rassemblements se déroulent dans la rue. Toutefois, un regard sur la 
réalité et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (Bundesverfassungsgericht) ainsi que 
des juridictions inférieures montre qu’il y a également des rassemblements dans les parcs et 
les bâtiments des institutions publiques, dans les cimetières municipaux, dans les rues pri-
vées, dans les bâtiments des aéroports, dans les parkings des entreprises, dans les centres 
commerciaux – et probablement dans bien d’autres endroits que les espaces publics. Cela 
soulève la question : où les rassemblements peuvent-ils avoir lieu et jusqu’où va l’affirmation 
du Bundesverfassungsgericht selon laquelle la liberté de réunion inclut également la liberté 
de choisir le lieu du rassemblement ? Tous les endroits – notamment les terrains privés – 
sont-ils vraiment librement éligibles et utilisables pour la conduite d’un rassemblement ? Et 
si non : quelles sont les conditions et les limites de l’éligibilité d’un certain lieu comme lieu de 
rassemblement ?

Ces questions montrent que même 10 ans après « l’arrêt Fraport », il existe encore de 
bonnes raisons de traiter les questions juridiques relatives à l’interaction entre le droit rou-
tier, le droit des biens publics et le droit civil d’une part, et le droit de réunion et la liberté 
fondamentale de réunion d’autre part, et de préciser les réponses. 

Ces sujets sont traités par cette thèse. L’objectif de l’étude n’est pas seulement de donner 
une réponse à des questions juridiques concrètes, telles que « la base légale » pour l’utilisa-
tion de certains espaces pour des rassemblements. L’objet de la recherche de la thèse va au-
delà : elle tente également de développer une solution globale sous l’angle d’une conception 
dogmatique existante des droits fondamentaux, qui peut expliquer de manière uniforme le 
droit d’utiliser les espaces publics et privés à des fins de rassemblement.
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A. Einleitung

I. Problemstellung

Ein derzeit wieder aktuelles Problem ist die Inanspruchnahme von Flächen zu 
Versammlungszwecken. Das zeigt sich insbesondere daran, dass das BVerfG sich 
mit diesem Thema innerhalb kurzer Zeit mehrfach auseinandersetzen musste und 
dabei den Versuch unternommen hat, Art. 8 I GG in Bezug auf die Nutzung pri-
vater Flächen für Versammlungszwecke weiterzuentwickeln. Das Bedürfnis nach 
der Nutzung solcher Flächen für die Durchführung von Versammlungen hat sei-
nen Ursprung darin, dass Versammlungen ihrem Wesen nach auf eine unmittel-
bare Appel- bzw. Außenwirkung in der Öffentlichkeit ausgerichtet sind. Sie sind 
dementsprechend in einer spezifischen Weise auf Flächen angewiesen, die einem 
breiten Publikum zugänglich sind.

Dass solche Flächen nicht mehr nur im traditionellen öffentlichen Straßenraum 
zu finden sind, sondern auch Flächen von staatlichen Einrichtungen wie zum Bei-
spiel von Universitäten für die Durchführung von Versammlungen geeignet sein 
können, zeigt das Urteil zur Bonner Hofgartenwiese1. Die Fraport-Entscheidung2 
und die Entscheidung zum „Bierdosen-Flashmob“3 verdeutlichen, dass vermehrt 
auch Einkaufszentren4 und Flughäfen in ihrer Öffentlichkeitsfunktion den öffent
lichen Straßenraum ergänzen. Teilweise werden sogar ganze Innenstadtareale in 
die Hand von Privaten verlagert wie z. B. der Mercedes Platz in Berlin5 oder der 
ebenso im Zentrum von Berlin liegende Potsdamer Platz, auf dem 2016 ein kana-
discher Immobilieninvestor Grundstücke mit siebzehn Gebäuden, zehn Straßen 
und zwei Plätzen mit einer Gesamtfläche von rund 270.000 Quadratmetern er-
worben hat.6 Dadurch entstehen zunehmend Örtlichkeiten, die ihrer Funktion nach 

	 1	BVerwGE 91, 135 ff.
	 2	BVerfGE 128, 226 ff.
	 3	BVerfGE 139, 387 ff.
	 4	So z. B. das Centro in Oberhausen.
	 5	Der Mercedes-Platz ist ein Platz in Berlin, der im Zentrum des Unterhaltungsviertels 
an der East Side Gallery liegt. Neben ca. 20 Gastronomieeinrichtungen beinhaltet das Areal 
u. a. eine Konzerthalle, ein Kino u. drei Hotels. S. dazu die Beschreibung der Stadt Ber-
lin https://www.berlin.de/orte/5630419-1834033-mercedes-platz.html (zuletzt abgerufen am 
22. 04. 2021).
	 6	Das Areal am Potsdamer Platz wird als Sony Center bezeichnet. Es besteht aus mehreren 
Gebäuden, die um einen Platz angesiedelt sind, u. einem dazugehörigen Straßennetz. Das Center 
beinhaltet neben Büroflächen, auch Wohnfläche, ein Kino, ein Unterhaltungszentrum sowie Flä-
chen für Einzelhandel u. Gastronomie. S. dazu https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/
privatgelaende-im-oeffentlichen-raum; https://www.tagesspiegel.de/berlin/potsdamer-platz- 

https://www.berlin.de/orte/5630419-1834033-mercedes-platz.html
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/privatgelaende-im-oeffentlichen-raum
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/privatgelaende-im-oeffentlichen-raum
https://www.tagesspiegel.de/berlin/potsdamer-platz-in-berlin-konzern-kauft-strassen-in-berlin-geht-das/12794066.html
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öffentlichen Marktplätzen und Fußgängerzonen als Begegnungs- und Kommu-
nikationsorten gleichkommen. Es besteht ein breites Spektrum von potentiellen 
Versammlungsflächen, das wie folgt untergliedert werden kann: öffentliche Stra-
ßen i. S. d. Straßenrechts, Flächen sonstiger staatlicher Einrichtungen und private 
Flächen.

Die Frage, wie sich Art. 8 I GG auf die Nutzbarkeit dieser unterschiedlichen 
Flächenkategorien für Versammlungszwecke auswirkt, ist noch nicht abschlie-
ßend geklärt. Während grundsätzlich anerkannt ist, dass Art. 8 I GG in Bezug auf 
öffentliche Straßen das einfache Straßenrecht „überlagert“ und verfassungsrecht-
lich überformt mit der Folge, dass im Ergebnis die straßenrechtliche Erlaubnis-
pflicht für die Durchführung einer Versammlung entfällt,7 hat sich für Flächen 
staatlicher Einrichtungen und für private Flächen noch keine einheitliche Lösung 
herausgebildet.8 Können Studenten, Gewerkschaften oder Schüler9 das Universi-
tätsgelände, das städtische Museum oder eine private Parkanlage für Demonstra-
tionen gegen die Lehre, für den Klimaschutz oder für sonstige Themen nutzen? 
Falls es keinen einfachrechtlichen Anspruch gibt, erwächst dieser eventuell aus 
Art. 8 I GG? Oder kann die staatliche Einrichtung die Nutzung einer ihr gehö-
renden Fläche für Versammlungszwecke untersagen, ohne einer Duldungspflicht 
zu unterliegen? Gibt es eine Verpflichtung zur Widmung dieser Flächen auch zu 
Versammlungszwecken? Können im Einzelfall sogar Private aus Art. 8 I GG in 
Anspruch genommen werden?

Aufgabe dieser Arbeit ist es, für alle drei Flächenkategorien herauszuarbeiten, 
wie, wo und durch wen sich die grundrechtlichen Wertungen von Art. 8 I GG in 
welchen Situationen entfalten können. Obwohl die Auswirkungen des Art. 8 I GG 
in Bezug auf die Nutzungsmöglichkeiten des öffentlichen Straßenraums zumindest 
vom Ergebnis her grundsätzlich als geklärt gelten, lohnt es sich, diese Thematik, 
die gewissermaßen als „Ursprung“ der Flächennutzungsproblematik gilt, als Aus-
gangspunkt der Untersuchung auch für die Flächen staatlicher Einrichtungen und 
für die von Privaten zu nehmen. Dementsprechend ist es erforderlich, die in Recht-
sprechung und Literatur anerkannte Beeinflussung des öffentlichen Straßenraums 
durch Art. 8 I GG genauer zu untersuchen und hierbei der Frage nachzugehen, wo-
rauf die für selbstverständlich gehaltene Annahme, dass man öffentliche Straßen 
für Versammlungen erlaubnisfrei nutzen darf, beruht und wie genau diese An-
nahme in die Wirkungsdimension des Art. 8 I GG eingefügt werden kann. Dafür 

in-berlin-konzern-kauft-strassen-in-berlin-geht-das/12794066.html; https://www.tagesspiegel.
de/wirtschaft/immobilieninvestor-in-berlin-der-potsdamer-platz-ist-verkauft/12786574.html 
(zuletzt abgerufen am 22. 04. 2021). Vgl. auch die werbende Beschreibung unter https://www.
potsdamer-platz.net/sony-center/ (zuletzt abgerufen am 22. 04. 2021).
	 7	S. unten unter B. II. 3.
	 8	S. unten unter C. II. 2. u. unter D. II. 1. c) u. D. II. 2.
	 9	Die Arbeit verwendet im Folgenden allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit das ge-
nerische Maskulinum. Weibliche u. anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei selbst-
verständlich immer mitgemeint.

https://www.tagesspiegel.de/berlin/potsdamer-platz-in-berlin-konzern-kauft-strassen-in-berlin-geht-das/12794066.html
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/immobilieninvestor-in-berlin-der-potsdamer-platz-ist-verkauft/12786574.html
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/immobilieninvestor-in-berlin-der-potsdamer-platz-ist-verkauft/12786574.html
https://www.potsdamer-platz.net/sony-center/
https://www.potsdamer-platz.net/sony-center/


II. Gang der Untersuchung﻿﻿ 15

muss im Rahmen einer Auslegung des Art. 8 I GG in Bezug auf die Nutzung von 
Flächen zur Grundrechtsausübung geklärt werden, ob sich die Versammlungsfrei-
heit auf eine Abwehrdimension beschränkt oder ob nicht vielmehr daneben auch 
eine leistungsrechtliche Seite gegeben ist, die den Zugang zu bestimmten Flächen 
zu Versammlungszwecken gewährleistet. Es stellt sich damit die Frage, ob Art. 8 
I GG nicht auch verstärkt von seiner realen Ausübbarkeit durch die Grundrechts-
berechtigten her betrachtet werden muss. Ein solches Verständnis von Art. 8 I GG 
spräche den Staat weniger in seiner traditionellen Rolle als Gefährder der in Art. 8 
I GG garantierten Freiheit, sondern vielmehr als deren „Beschützer“ an. 

Die Inanspruchnahme des Staates zum Schutz der grundrechtlichen Gewähr-
leistungen ist anerkanntermaßen Gegenstand der Schutzpflicht. Es ist daher na-
heliegend, dass auch zur Lösung des hier aufgeworfenen Problems der Blick der 
Schutzpflichtendimension von Grundrechten zugewendet werden muss. In einem 
ersten Schritt ist daher zu untersuchen, ob die grundrechtliche Schutzpflichten
dimension ein taugliches Erklärungsmodell für die Auswirkungen von Art. 8 I GG 
auf die Nutzbarkeit des öffentlichen Straßenraums bildet. Sodann soll dieser An-
satz auf die anderen beiden Flächenkategorien übertragen werden. Ziel dieser 
Arbeit ist es, mittels der grundrechtlichen Schutzpflicht insgesamt einen Erklä-
rungsversuch zu leisten, der die Auswirkungen von Art. 8 I GG bzw. die Bindung 
an Art. 8 I GG für die Nutzungsmöglichkeiten aller drei Flächenkategorien ein-
heitlich umsetzen kann. 

II. Gang der Untersuchung

Die Untersuchung beginnt in Teil B zunächst mit einer Darstellung der Flächen-
kategorie „öffentlicher Straßenraum“, wobei insbesondere die einfachrechtlichen 
Regelungen des Straßenrechts in den Blick genommen werden.10 Anschließend 
werden bestehende Probleme zwischen den Gewährleistungen des Art. 8 I GG 
und den Regelungen des Straßenrechts aufgezeigt.11 Wie diese Konflikte aufge-
löst werden können und welche Auswirkungen Art. 8 I GG für die Anwendung 
der straßenrechtlichen Regelungen beigemessen werden, kann insbesondere an 
Hand der Rechtsprechung zum Verhältnis von Art. 8 I GG und dem öffentlichen 
Straßenraum nachvollzogen werden. Diese Rechtsprechung wird daher unter dem 
Aspekt der versammlungsspezifischen Nutzung öffentlicher Straßen näher unter-
sucht.12 Im Anschluss wird ein Überblick gegeben, welche Erklärungsansätze sich 
zu dieser Thematik in der Literatur entwickelt haben.13 Vor diesem Hintergrund 
sollen dann die Gehalte des Art. 8 I GG unter Anwendung der klassischen Ausle-

	 10	S. unter B. I. 2. a) u. b).
	 11	Dazu unter B. I. 3. u. B. I. 4.
	 12	S. unter B. II. 1.
	 13	S. unter B. II. 2.


